
II,-1~<f1 der Beilagen zu den. stc~ographi5chenProto~onen des Nationalrates 

XII. Gesctzgebungsperiode 

Republik. Osterreid1 . 
DER BUNDESKANZLER 

ZI.27.312-PrM/71 

Parlam~rtarische Anfrage Nr.841/J an ,den 
Buncl(~skanzler I betreffend Durchführung 
der Regierungserkl~rung , 

An den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
.• Dipl.lng.Yarl WALDBRUNNER 

1 01 0 ,. r:! i e 11 

14. september 1971 

Die Abgeordneten zum Nationalrat ER:\~JDST.ÄTTER und Genossen 

haben am 16. ~lli 1971 an mich:eine Anfrage, betreffend~, 

DurchfUhr1.mg de~ 'Regierungserklärung I geriChtet I ',Ifelche ':' 

folgenden Wortlaut hat: 

"In der PE;'gierungserklärung vom 27.4.1.970 wurde die ZÜ~I­

setzung .:3ufgestellt .,!'di.e r3.1.lmlichen Vbr,aussetzungen für 

armä-hernd' gleich~: .8r.werbs- 'und Lebensbedingungen für die 

'Bevölker:ung in i}ülen Siedlungsgebieten des Landes zu schaffen". 

Die, un ter'zeichneten Aögeordneten richt~en in diesem Zusammen­

hang an den Herrn Bundeskanzier fqlgende 

A n ·f rag' e : 

1) .,'elche Gebiete ~ abgegrenzt: an Hand der Grenzen von Ver-

. ", .. ; 

wal tungseinhei ten - sind nach i'l.nsicht der Eundesregierun'g~'Z)l:r'> 
','" ... 

Zeit am weitesten von dem Ziel gleicher Erwerbs- ,und, LebE7ps'-;:j 

bedi nU1.,mgen für die dortans3.ssige Bevölkerung entfernt:? 

2) In ''velcher Reihenfolge wären die nach 1. zu nennenden 'Gebiete 

in einer Priori täten~J,.:i.ste ·zu:r1ennen? 

3) ~Nelche wil?tschafts:901d, ti.schen . Zielset,zu,ngen hat die Bundes­

regierung PUr die nach 1. genannten Gebiete? 

4') i/leIche i1aßnahn1en sind nach l'l.nsicht der Bundesregierung seiten,s 

des Bundes· für die Errichtung·· der wir.t schaftspol i ti sehen Zi el­

·setzungen in jedemdel? nach 1 .,genannten Gebiete \I!?:thrend der 

... nächsten vier Jahre erfOrderlich? 

:-

..... 
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" 5) Auf Grund welch~r Bundes setze werden zur Zeit Ermes~ens­

kredite bzw. Steuerheg~nstigungen nach region~len Gesichts­

pun~ten differenziert? 

,t ,~ . ~ 

6) An Hand welcher Merkmale erfolgt in jedem dieser Fälle die 

regionale Abgrenzung?, 

7) ~,VO. ist in jedem Fall die rechtliche Grll.ndlagefür die Gebiet$­

abgrenzung (Verordnung, Erlaß etc.)? 

8) \'lelche Gebiete - abgegrenzt an Hand der Grenzen von Verwal tungs­

einhei teil - bestehen demnach auf Grund der Gesetze. nach PtJ.nkt 5) 

und8)? Welche Ziele werde~ in diesen Gebieten mit den Maß­

nahmen nach Punkt 1) verfolgt?" 

Nach Herstellung des EinvernehmenS mit den Bundesministerien 

für Handel, Ge'S/erbe und Industrie und fUr Finanzen, be:::tntvlorte ich, 

diese Anfrage wie Folgt: 

Einlei tend i'nöchte ich darauf hirp\[eisen, d38 die verschietile~en, 

bi<;:;her dnrchgefUhrten Studien über die Re;ionalstruktur und vlirt­

schaftsentwicklung in Österreich erhebliche Unterschiede zwischen 

den Regionen hinsichtlich des Einkommens, der ArbeitSlosigkeit, 

(1er versorgnng m} t öE fentl icl1er: nnd priv?~ten Dienst lei s tunge)'] ünd 

hin$ichtl ich der Au.s sta ttung rni t "lohrJungen Hnd der daz.u. gehörigen' 

Infr~struktur usw., zeigen. 

Dieser Tatsa.che Rechnung tragend, stellte sich die BUYl(Jes-

regi.er1.mg die Al)fgabe, eine aktive :Ra.1JTl1ordnunSTspol i tik zu betrei b(~1'1, 

mi t derrt Ziel, "die räumlichen VoraussetzlJngen fU.r annähernd gleiche 

Brwerbs- und Lebensbedingungen für die Bevölkerung in a11F;1'1 Sied~ 

hH1gs~febieten des Landes zu scn2lPfen". 

Bin weiterer progr~mmpunkt der RRgierungserkl~rung vom 

April 1970 war die Zusammenarbeit aller arn 1<;:;.wnord:nunosprozeG be­

teiligten Körpersch~ften. 

Auf Ineüje Initiative 'JJllrd·~ daher fUT dLe Belange der. Ranm­

planung der institutionelle Rahmen EUr das'Zusa.mmenwirken det 

Gebietskörperschaften im Sinne eines kooperativen Bundesstaate~~. 

geschaffen. 

Am 25.2.1971 konstituierte sich die Österreichische Raum­

ordnungskonferenz (ÖROK~, der das :Ünisterkomi tee [·Ur die I<.aumplaml.ng, 
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die Landeshauptleute, je zwei Vert~eter des österr. Städte­

Ul1d Gemetndebundes und tn ber13.tenderFup'ktion di~, Pr~sid$n,ten 
, ; .' .; - . '::.. ,~ -.~,': . 

de'r Interessenverbände ang~hören., 
.. :,., 

"'-, ,: Seither haben alle deröROK angeschlossenen Organe (Stell­

ver.tteterkommission, österreichischer' Raumordnungsbeira t, Ge,­

schäftsstelle der öROK) ihre Arbel t aufgen'ommen. 

Für die 2. Sitzung der öROK am 17.6.197i wurde ,vom BUro für" 
,~ ..... ~",,... :: .. : " 

, Raumplanung,im Bun?eskanzleramt ein 'Diskussion?vorschJag, zu 

. .; 

,allgemeinen raumordnungspolitischenGrundsätzen und zu Kriterien 

zur Beurteilung der österreichischen Regionalstruktur ausge­

arbeitet. 

Dabei wurde der zunehmenden Komplexität, und Aktuali,tät dieses 

Problemkreises Rechnung getragen. 

Eine fast ausschließliche Berückslchtigung von wirtschaftlichen 

Aspekten der regionalen ~is~QPit~t kann der Realität nicht mehr 

gerecht werden. 

Der Zustand ,der natürlichen Umwelt und der kulturellen Voraus­

setzungen für die Entwicklung der Individuen und Gruppen i~ Sinne 

,eirie~ demok~atischen Sthatsfo~m müssen von den fest~~legeriden 

Kriterien ebenso, ,erfaßtw~rden, wie der Bereich der Produktion. 

NaCh Auffassung der Bundesregierung hat die "Qualität,des 

Lebens" Vorrang, die Wirtschaft' hat ,dafür die Vorausset'zungen zu 

li~fern. Da die angeführten' Ziele zum ,Teil einander 'entgeg'enge-" 

setite Ausw~rkungen zeigen, ist eine sorgfältige Gewichtung der 

anzustrebenden konkreten Ziele und der dur:chzuführendenMaßnahmen 

in eingehenden Beratungen aller am Raumordnungsprozeßbeteiligten 
Stellen erforderlich. 

Auf einstimmigen Beschluß deröROK wurde dieser Themenkreis 
einem Unteriusschuß der Stellvertreterkommission zugewiesen mit 

dem Auftrag, die von Bund, Lä..Y),dern'uhd Gemeinden ausgearbeiteten 

Stellungnahmen zu den genannten Diskussionsunterlagen entgegenzu­
nehmen und abzustimmen. 

',I 
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In weiteren wird der österreichische Raumordnungsbe1rat ,mit 

der ;A Li$~':\.r~bei tun.g ~ihes G:u tqchtens über 

;,.. gleichartige K1'i terien für die"Bestandsaufnahm~;des regionaleJl' 

Entwicklungsstandes und 

- einheitliche Grundsätze für die antustrebende RaumordnUng: 

von der öROK beauftragt. 

"Dieses Gutachten bildet die Voraussetzung:"für die zwischen 

',e. den Gebi~tskö:rp',E!rschaf~3P abgeptir,nmte FestlegU~g der fi.~r di~6" 
Abgrenzung der Gebiete erforderlichen Kriterien un,d für die Ablei-' 

tung der Ziel~etzungen. Im Anschluß daran 0erden die für die Er~ 

füllung der Zielsetzungen erforderlichen MaßriahmcDehtspreqhend 
, "f' 

der kompetenzmäßigen Aufgabenteilun~ zwisehcind~n G~bietikörper-

schaften zu vereinbaren sein. 

Nach diesen einlei tenden Aus:fUhrungen, möchte ich nunmehr zu 

den einzelnen Punk'ten der Anfrage überge,he.n und mich hin~ichtlich 

der Punkte 1 - 4wei tgehe'nd auf obige Ausführungen beziehen. 

'zu Punkt 1) der Änf~ag~: 

A~s den dargelegten Gründen ist es derzeit noch nicht maglieh, 

eine Abgrenzung der Gebiete nach einem einheitlichen, zwischen, 

den Gebietskörperschaften abgestimmten Kriteriensatz vorzunehmen. 

zu Punkt 2) ~e~ Anfrage: 

Aus diesem Grund kann auch noch keine Reihung der Gebiete:, 

nach ihrem EntwicklUngsstand hinsichtlich der Erwerbs- und Lebens~ 

bedingungen erfolgen. 

~!,unkt 3 der Anfrage: 

Da die Voraussetzungen für eine umfassende Problemdefinition 

für die einzelnen Gebiete fehlen, können noch keine spezifischen, 
'.' , 

räumlich bezogenen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen formuliert 

werden. 

zu Punkt 4 der Anfrage: 

Die Ableitung eines konkreten räumlich bezogenen M.;l,ßnahmen­

kataloges kann erst nach Vorliegen der Ziels~bz~ngen erfolg~n. 
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zu Punkt 5) de~ Anfrage:. 

a) Errnessenskredite, die nach regionalen Gesichtspunkt~n dirferenziert 

werden, sind die atiT Grund des § 18 (1) Z. 1 Finanzausgleichs­

"gesetz 1967, BGBl.Nr. 2, gewährten und im Bundesfinanzgesetz fUr 

das Jahr 1971 mit 38,8 Nio. S 'beim Aufwandskredit 1/53206"veran·­

'schlagten Zuschüsse des Bundes an die Länder zur Förderung von 

entwicklungsbedürftigen Gebieten. 

b) Gemäß § 6c Abs. 3 Einkommensteuergesetz 1967 ist die vor-

zeitige Abschreibung für be~egliche Wirtschaftsgüterdes An-
. . - ~ "" .-, 

lagevermögens allgemein mit 45 v.H. der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten begrenzt; für bewegliche Wirtschaftsgüter, 

die in 

in den 

erhöht 

Betrieben oder Betriebsstätten verwendet.werden, die 

in der Anlage B dieses Gesetzes genannten Gebieten liegen, 

sich der Abschreibungssatz auf 60 v.H. der/Anschaffungs-
I 

oder Herstellungskosten. 
! 

c) Zur Zeit we~den weiters auf Grund der Bestimmungen des§ 3 Abs. 5 
und 6 des Beförderungssteuergesetzes 1953,BGBl.Nr. 22 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 302/68, Steue'rbegünstigungen 

nach regionalen Gesichtspunkten differenziert. 

zu Pu~kt 6) der ~~fr~ge; 

a) Die regionale Abgrenzung hinsichtlich der unter P. 5 a) 8.n­

führten Ermessenskredite erfolgt nach der geographischen La~e 

sowie nach dem Fehlbedarf ari~Finanzkraft und nach der Arbeits­

losenziffer der Gebiete. 

b) Durch das höhere Aus~aß der vorzeitigen Abschreibung:in den 

Gebieten lt. Pkt. 5 b sollte im wesentlichen~er Nachteil 

ausgeglichen werden, der in diesen Gebieten.dadurch entstanden 

ist, daß dort bisher nicht in dem gleichen Ausmaß investiert 

worden ist,wie in den übrigen Gebieten österreichs. 

c) Die Beförderungssteuergesetz-Novelle 1967, BGBLNr. 51, mit der 

die in Pkt. 5 c be,zogene Steuerbegünstigung' geschaffen wurde, 

trägt der Entschließung des Natlonalr(3.tes vom 21f:. Juni 1966· 

Rechnung, einen Reformvorschlag für die Beförderungssteuer 

auszuarbeiten, der die verkehrspolitischen Erfordernisse und die 

Standortnachteile der wirtschaftsgefährdeten ·Grenz- und Entwicklungs­

gebiete berücksichtigt. Für Unternehmer; die in solchen Gebieten 
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ihre Betriebsstätte hab(~n., ;:;011 sowohl! 'cei ge1tlerbsmäßigen,ent­

gel tlichen Beförderungen wIe auch beim vJerkverkehr im GUterfern­

verkehr aus diesen Grenz·· und EnVllickll,mg8{~ebi,eten in das "näc0st-
. I ' 

gelegene Hirtschaftszentrum oder wngekehrt die besondere steuer-

liche Belastung beim GUterfernverkehr vermieden werden. Die Guter­

beförderung muß, um die steuerliche Begünstigung zu erlangen, 

entweder im Entwicklungsgebiet beginnen oder enden. Diese Be­

§timm~ngen sind auf GUterbeförderungen, denen ein grenzüberschreiten-

''''der Verkehr vorangeht oder folgt, nicht anzm'!enden. Dadurch soll 

erreicht werden, daß sich die steuerliche Begünstigung nU:C';E:!uf 

GUterbeförderungen erstreckt, die das Entwicklungsgebiet un­

mittelbar betreffen. 

zu Pun~t 72 der Anfrag~: 

a) Die rechtliche Grundlage für die Gebietsabgrenzung bei den.: 

Ermessensk:redi ten ist § 18 (l) Z. 1 Finanzausgleichsgesetz 1967 
in Verbic:dung mi.t dem RichtlinienerlaB des Bundesministeriums 

fUr Finanzen vom 21.5.1962, Z1. 46.300-6/62. 

b) Die rechtliche Grundlage für die Differenzierung der vorzeitigen 

Abschreibung bilden d1.e in der Antwoi ... t zuP. 5 b) angeführten 

gesetzlichen Bestimmungeh. 

c) Die rechtliche Grundlage für die regionale Differenzierung bei 

der Beförderungssteuer ist 6ie Beförderungssteuergesetz-Novelle 

1967, BGBl.Nr. 51 (Art. I Z. 1)'. 

zu Punkt 8) der Apfraget 

a) BezUglich der Ermessenskredite nach § 18 Abs. 1 Z. 1 Finanz­

ausgleichsgesetz 1967 darf ich wegen Inhaltsgleiahheit mit der 

Anfrage Nr. 81~6/J der Abgeordneten Steiner und Genossen an den 

Bundesminister fUr Finanzen, betr. entwicklungsbedürftige Ge­

biete It. Finanzausgleichsgesetz auf die Antwort zur letztge~ 

nannten Anfr~ge verweisen. 

b) Bezüglich der vorzei eigen Abschreibung sei zu P. i3 erwähnt: 

Nach der einen Bestandteil des Einkommensteuergesetzes bildenden 

Anlage B zu § 6 c Abs. 3 EStG 1967 gehören zu den Gebieten,des 

erhöhten Abschreibungssatzes sämtliche politische Bezirke des 
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Burgenlandes, in Kärnten die Gebiete südlich der Gail bis zu ihrer 

r,mnQung ~.n d,ie"Drau ~pd. von da ab ,sÜdlich der Drau bis zur Staats­

grenze S~\'lie die Gerl:~hts~ezirke Vö:lkermarkt und St .Pa.ul im 

Lavanttal, 

in Nieder.österreich die poli tischen Bezirke Bruck an der Lei tha, 

Gänserndorf (ohne die Ortsgemeinden Aderklaa, Deutsch-Wagram, 

Größ-Enzersdorf, GroßhQfen, M1ihlleiten, Oberhausen, Parbäsdorf 

und Raasdorf), Gmünd, Hollabrunn, Horn, Mistelbach an d~r Zaya, 

Waidhofenan der Thaya, Zwettl, sowie die nörlich der Donau ge­

legenen Teile des politischen Bezirkes Melk und die Gerichtsbezirke 

Spitz und Gföhl, 

in Oberösterreich die politischen Bezirke Freistadt, Perg, Rohrbach, 

Urfahr-Umgebung und :~ 

in der Steiermark die Gerichtsberzirke Arnfels, Eibiswald, Fehring, 

Fürstenfeld, Leibnitz, Mureck und Radkersburg. 

Da in P. 1 der Anfrage keine "MaßnahmenIlangeführt sind, kann 

zu der letzten Frage des P. 8 nicht Stellung genommen werden, doch. 

sei bemerkt, daß die Zielsetzung für die regional differenzierten 

"-Sä.tze der vorzel tigen Abschreibung aus der Stellungnahme Punkt 6 b.) 

hervorgeht. 

c) Hinsichtlich der Beförderungssteuer bestehen n~chfolgende Gebiete, 

in denen die in Punkt .6 c) aufgezählten Ziele verfolgt werden: 

Orte des pol.Bezirkes Oberpullendorf (Beförderungen von und nach 
dem Gemeindegebiet d~r Stadt Wien) 

11 11. I! 

11 11 I! 

11 11 11 

11 !l 11 

11 

11 

I! 

!I 

Jennersdorf, Güssing und Oberwart (gegen­
über dem Gemeindegebiet der Stadt Wien) 

Hermagor (gegenüber dem Gemeindegebiet der· 
Stadt Villach) . 

Gmünd, Horn .. \IJaidhofen a. d. rrha.ya und Zwettl, 
Orte'derGerichtsb~zirke Gföhl und Spi~z 
sowie nördlich der Donau gelegene Orte des 
politischen Bezirkes Melk (gegenÜber dem Ge­
meindegebiet derS~adt Wien) 

Freistadt, Perg und. Rohrbach und Orte des Ge~ 
richtsbezirkes LeoDfelden(gegenüber d~m Ge­
meindegebiet der Stadt Wien) 
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Orte d.es pol. Bezirkes 

n " " " 

" " " " 
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Tamsweg (gegenUber dem Gemeindegebiet der 
StCidt Salzbl.J.rg) 

Reutte (gegentiber dem Gemeindegehiet der 
Stadt Innsbruck) 
Lienz (gegenüber dem Gemeindegebiet der 
Stadt Innsbruck). 

• 

... 

838/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




